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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens
· Angaben zum Produkt
· Handelsname: Schopf Desinfektionsreiniger RD
· Verwendung des Stoffes / der Zubereitung
Desinfektionsmittel
Reiniger

· Hersteller/Lieferant:
Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1
D-83115 Neunbeuern
Tel.: +49 (0) 8035 90260
Fax: +49 (0) 8035 902690

· Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0) 8035 90260
E-Mail: info@schopf-hygiene.de

· Notfallauskunft: Tel.: +49 (0) 8035 90260

2 Mögliche Gefahren
· Gefahrenbezeichnung:

C Ätzend

· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.
R 34 Verursacht Verätzungen.
R 40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

· Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
· Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
· Gefährliche Inhaltsstoffe:
CAS: 2372-82-9
EINECS: 219-145-8

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
C, Xn, N; R 22-35-50

7,5%

CAS: 5064-31-3
EINECS: 225-768-6

Nitrilotriessigsäure, Trinatriumsalz
Xn; R 22-40

3%

CAS: 68131-39-5 C12-C15 Alkoholethoxylat
Xn, Xi; R 22-41

2%

CAS: 126-92-1
EINECS: 204-812-8

Natrium 2-Ethylhexylsulfat
Xi; R 38-41

3%

CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2

Wasser ca. 85%

· zusätzl. Hinweise:
Hauptbestandteil: Wasser

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

· nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

· nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

· nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (> 15 min) unter fließendem Wasser abspülen und
Arzt konsultieren.

· nach Verschlucken:
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

· Hinweise für den Arzt:
· Folgende Symptome können auftreten:
Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhäute.
Ätzende Wirkung auf Augen.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung
· Geeignete Löschmittel:
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder
alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

· Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende
Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
Kohlenmonoxid (CO)
Chlorwasserstoff (HCl)

· Besondere Schutzausrüstung:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Atemschutzgerät anlegen.
Filter ABEK

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Zündquellen fernhalten.
Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

· Umweltschutzmaßnahmen:
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

· Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

· Zusätzliche Hinweise:
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung
· Handhabung:
· Hinweise zum sicheren Umgang:
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
Behördliche Vorschriften zur Lagerung wassergefährdender Stoffe beachten.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter:
Behälter dicht geschlossen halten.
Die behördlichen Vorschriften zur Lagerung von wassergefährdender Soffe sind zu beachten.

· Zusammenlagerungshinweise: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Behälter dicht geschlossen halten.
Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

· Lagerklasse: LGK 12 (VCI-Konzept)

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstung

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
überwachenden Grenzwerten.

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit der Haut vermeiden.
Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

· Atemschutz:
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.
Filter ABEK

· Handschutz:
Schutzhandschuhe.
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/
EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Diese Empfehlung gilt nur für das von uns gelieferte Produkt und dem angegebenen
Verwendungszweck.
Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie III verwenden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

· Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Wert für die Permeation: Level ≥ 6 (480 min)

· Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille.

· Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften
· Allgemeine Angaben

Form: flüssig
Farbe: hellgelb

klar
Geruch: nach Seife

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt

· Flammpunkt: nicht bestimmt

· Zündtemperatur: nicht bestimmt

· Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

· Selbstentzündlichkeit: nicht bestimmt

· Explosionsgefahr: nicht bestimmt

· Explosionsgrenzen:
untere: nicht bestimmt
obere: nicht bestimmt

· Dichte bei 20°C: 1,0-1,03 g/cm³

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: mischbar

· pH-Wert bei 20°C: 9-10

· Viskosität:
dynamisch: nicht bestimmt
kinematisch: nicht bestimmt

· Lösemittelgehalt:
Organische Lösemittel: 0,0 %

10 Stabilität und Reaktivität
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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· Gefährliche Reaktionen Reaktionen mit starken Säuren.

· Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben
· Akute Toxizität:
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
68131-39-5 C12-C15 Alkoholethoxylat
Oral LD 50 > 200-2000 mg/kg (rat)
5064-31-3 Nitrilotriessigsäure, Trinatriumsalz
Oral LD50 1100-3900 mg/kg (rat)

· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut: Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhäute.
· am Auge: Starke Ätzwirkung
· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
· Subakute bis chronische Toxizität: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

· Zusätzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der
EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:
Ätzend

12 Umweltspezifische Angaben
· Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):
Teilweise biologisch abbaubar.
(90%)

· Verhalten in Umweltkompartimenten: nicht bestimmt

· Mobilität und Bioakkumulationspotential: nicht bestimmt

· Ökotoxische Wirkungen:
Fischtoxizität (N-(3-Aminiopropyl)-N-dodecylprop<n-1,3-diamin)
LC 50: 0,68 mg/l/96h
Spezie: Regenbogenforelle
Methode: EPA

· Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung n. Anh. 4 VwVwS): wassergefährdend

13 Hinweise zur Entsorgung
· Produkt:
· Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung:
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Sonderabfallsammler übergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.

14 Angaben zum Transport
· Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):

· ADR/RID-GGVS/E Klasse: 8 Ätzende Stoffe
· Kemler-Zahl: 80
· UN-Nummer: UN 3267
· Verpackungsgruppe: II
· Bezeichnung des Gutes: ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF,

N.A.G. (N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin)
· Begrenzte Menge (LQ) 22

· Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

· IMDG/GGVSee-Klasse: 8 
· UN-Nummer: UN 3267
· Label 8 
· Verpackungsgruppe: II
· EMS-Nummer: F-A,S-B
· Richtiger technischer Name: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (N-(3-

aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine)

· Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

· ICAO/IATA-Klasse: 8 
· UN/ID-Nummer: UN 3267
· Label 8 
· Verpackungsgruppe: II
· Richtiger technischer Name: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (N-(3-

aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine)
· Bemerkungen: Verpackungsvorschrift:

PAX 808, CAO 812

15 Angaben zu Rechtsvorschriften
· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

· Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

C Ätzend

(Fortsetzung auf Seite 7)
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· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
Nitrilotriessigsäure, Trinatriumsalz

· R-Sätze:
34 Verursacht Verätzungen.
40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

· S-Sätze:
2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
24 Berührung mit der Haut vermeiden.
26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt

konsultieren.
28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/

Gesichtsschutz tragen.
45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

· Nationale Vorschriften:
· Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung n. Anh. 4 VwVwS): wassergefährdend.

· Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
Einstufung und Kennzeichnung gemäß Biozidrichtlinie 98/8/EG:
100 g gebrauchsfertige Lösung enthalten:

7,5 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

16 Sonstige Angaben:
· Relevante R-Sätze
22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
35 Verursacht schwere Verätzungen.
38 Reizt die Haut.
40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
41 Gefahr ernster Augenschäden.
50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

· Quellen
eigene physikalische Untersuchungen, Sicherheitsdatenblätter der Bestandteile,
Gefahrstoffinformationssystem der gewerblichen Berufsgenossenschaften (www.hvbg.de/d/bia/fac/
stoffdb/index.html)
mitgeltende EG-Richtlinien:
- 1999/45//EG zuletzt geändert durch 2006/8/EG
- 67/548/EWG zuletzt geändert durch 2004/73/EG (29. ATP)
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